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Eine Verordnung zur Rechtsvereinfachung und Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsorge

ist erlassen. Ursächlich für die Erarbeitung der o. g. Verordnung sind 2 Hauptgründe:

1. Rechtsvereinfachung:

Die parallele Rechtssetzung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge im staatlichen Recht
und in Unfallverhütungsvorschriften sorgte für Unsicherheiten in Bezug auf die Verbindlichkeit arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. Die Rechtsverein-fachung durch die Verordnung soll hier Transparenz schaffen.

2. Stärkung der arbeitsmedizinischen Vorsorge:

Durch eine Stärkung der arbeitsmedizinischen Primär- und Sekundärprävention soll der individuelle Gesundheitsschutz der Beschäftigten gestärkt werden. Die Verordnung will z. B. einen Beitrag zur Reduzierung von Muskel-Skelett-Erkrankungen und zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit leisten.

Konkrete Auswirkungen der Verordnung auf die Arbeit der Betriebsmediziner in Bezug auf spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen ergeben sich z. B. aus den §§ 6 und 7, in denen erstmalig in einer Verordnung Pflichten des Arztes oder der Ärztin genannt und die Anforderungen an den Arzt oder die Ärztin beschrieben werden. So fallen z. B. die Ermächtigungen auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (BGV A 4) für Untersuchungen nach der neuen Verordnung weg. Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde der Ausschuss für Arbeitsmedizin gebildet, zu dessen Aufgaben es z. B. gehört, Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die in der Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt werden können.

Letztlich bestimmt der Verordnungsgeber Anlässe der Untersuchungen. Dies ist der Grund, warum die Auswahlkriterien (BGI 504-XY) zurückgezogen werden müssen. Die DGUV arbeitet im Ausschuss Arbeitsmedizin an einem neuen Instrument zur Auswahl derjenigen Mitarbeiter, denen Untersuchungen angeboten oder die verpflichtend untersucht werden müssen. Es werden so Handlungsanleitungen zu allen Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen entstehen. Die Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze werden weiterhin durch die Arbeitskreise des Ausschusses Arbeitsmedizin der DGUV (jetzt KOMAED) bearbeitet und weiterentwickelt.

Organisation und Durchführung: RG GmbH, Würmstr. 55, 82166 Gräfelfing, www.rg-web.de
Beachten Sie weitere Fortbildungsangebote auf unserer Internetseite.

